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ERSTER TEIL

Die Vorgeschichte

Einen »furchtbaren Juristen« hatte Rolf Hochhuth den baden-
württembergischen Ministerpräsidenten und ehemaligen
Wehrmachtsrichter Dr. Hans Karl Filbinger wegen einiger Ur-

teile aus der Kriegs- und Nachkriegszeit genannt.1 In der dar-
auffolgenden öffentlichen und gerichtlichen Auseinanderset-
zung – Filbinger stellte Strafantrag, Hochhuth wurde freige-

sprochen, der Ministerpräsident musste von seinem hohen Amt
zurücktreten – fiel Filbingers erstaunt ungläubige Äußerung,
dass heute doch nicht Unrecht sein könne, was damals Recht

war. Dieser Ausdruck der Unbelehrbarkeit, das Beharren auf
der Rechtmäßigkeit der unmenschlichen Justiz des Dritten
Reichs, zeigte erst die ganze Furchtbarkeit jenes Juristen und

vieler Berufskollegen seiner Generation, denn der Marinerich-
ter a. D. Filbinger war kein Einzelfall. »Die Kaste, aus der sich
der deutsche Richterstand« rekrutierte, hatte schon 1927 der

Jurist Kurt Tucholsky in der Weltbühne seine Erfahrungen mit
der Justiz zusammengefasst, »repräsentiert nicht dasjenige
Deutschland, das etwa von Goethe über Beethoven bis Haupt-

mann jene Elemente enthält, um derentwillen wir das Land lie-
ben.« Wer ihm darin zustimmt, womöglich »furchtbare Juris-
ten« für eine Tautologie hält und meint, Justiz müsse zwangs-

läufig etwas Furchtbares sein, sollte sich jedoch klarmachen,
dass das Wort »Justiz« keineswegs den Klang eines Peitschen-
knalls haben muss, dass es auch im Deutschen einmal als Syn-

onym für Recht und Gerechtigkeit galt und es Zeiten gab, in
denen große Teile der Richterschaft sich bemühten, diesen An-
spruch einzulösen.
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1. »Zeit zu lärmen«:

Deutsche Richter gegen die Reaktion

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten Juristen, dar-

unter auch zahlreiche Richter, das Rückgrat der Aufklärungs-
bewegung und des Widerstands gegen die Metternichsche Re-
aktion. Der Kampf um eine unabhängige, von staatlicher Be-

vormundung freie Justiz war Teil des Kampfes um bürgerliche
Freiheiten. Einer der Richter, der mit seiner freiheitlichen Ein-
stellung notwendig in Opposition zur Obrigkeit geriet, war der

Komponist, Schriftsteller und Jurist E.T.A. Hoffmann. Als
Kammergerichtsrat und Mitglied einer »Immediatkommission
zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen und anderer

gefährlicher Umtriebe« hatte er es gewagt, das Vorgehen der
Polizei gegen den als Demagogen verfolgten »Turnvater« Jahn
offen rechtswidrig zu nennen und sogar Jahns Klage gegen den

Leiter der Polizeiaktion, den Polizeidirektor von Kamptz, zu
vertreten, weil – wie er meinte – »auch die höchsten Staatsbe-
amten nicht außer Gesetz gestellt, vielmehr demselben, wie je-

der andere Staatsbürger, unterworfen sind«.1 Die Affäre ist in
die Literatur eingegangen; in der Knarrpanti-Episode seines
satirischen Märchens Meister Floh stellte Hoffmann – wenig

verschlüsselt – die damaligen Polizeimethoden dar, »ein ganzes
Gewebe heilloser Willkür, frecher Nichtachtung der Gesetze
(und) persönlicher Animosität«.2

Der Untersuchungsführer Knarrpanti trägt deutliche Züge
von Hoffmanns Gegenspieler von Kamptz, und sein Vorgehen
karikiert die Methoden der politischen Justiz nicht nur jener

Zeit: »Auf die Erinnerung, dass doch eine Tat begangen sein
müsse, wenn es einen Täter geben solle, meinte Knarrpanti,
dass, sei erst der Verbrecher ausgemittelt, sich das begangene

Verbrechen von selbst findet. Nur ein oberflächlicher, leicht-
sinniger Richter sei ... nicht imstande, dies und das hinein zu
inquirieren, welches dem Angeklagten doch irgendeinen klei-

nen Makel anhänge und die Haft rechtfertige.« Das aufgrund
dieser Veröffentlichung gegen Hoffmann eingeleitete Dienst-
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strafverfahren – sinnigerweise wegen »Preisgabe von Prozess-

geheimnissen« – kam nicht mehr zum Abschluss. Er starb am
25. Juli 1822, sein Gegenspieler von Kamptz wurde 1832
preußischer Justizminister.

Der Richter E.T.A. Hoffmann war durchaus keine Ausnah-
me. Einige führende Opponenten gegen die Unterdrückung der
Freiheit waren Juristen, und die Frankfurter Nationalver-

sammlung von 1848 bestand gar zu einem Viertel aus Richtern
und Rechtsgelehrten.3 Einer ihrer Abgeordneten, Benedikt
Waldeck, Rat am Geheimen Obertribunal in Berlin, der zeitle-

bens gegen preußischen Despotismus und für die Rechte des
Volkes kämpfte, wurde 1849 wegen angeblichen Hochverrats
ein halbes Jahr eingesperrt. Später, als Abgeordneter des preu-

ßischen Landtags, war er Wortführer der Freisinnigen und ei-
ner der beharrlichsten Gegner des Bismarck‘schen Krypto-
Absolutismus. Die Hochachtung, die Waldeck bei der Bevölke-

rung genoss, zeigte sich ein letztes Mal bei seinem Begräbnis;
der Trauerzug von 20 000 Menschen stellte im Berlin von 1870
eine einzigartige Massendemonstration dar.4 Der Münsteraner

Oberlandesgerichtsdirektor Jodokus Donatus Temme hatte so-
gar aus dem Gefängnis heraus für die Nationalversammlung
kandidiert und war prompt gewählt worden. Von einer Anklage

wegen Hochverrats musste er zwar freigesprochen werden,
nach einem Disziplinarverfahren wurde er jedoch ohne Bezüge
entlassen und emigrierte in die Schweiz.5

Obwohl diese Richter keine isolierten Erscheinungen waren,
repräsentierten sie aber auch nicht die Justiz als Ganzes. Vor
allem Bismarck setzte – zunächst als preußischer Ministerprä-

sident, später als Reichskanzler – die Justiz skrupellos als
Kampfmittel in innenpolitischen Auseinandersetzungen ein.
Dabei konnte er sich auf eine Institution stützen, von der sich

die Liberalen zunächst sogar eine unabhängigere Rechtsspre-
chung erhofft hatten, weil mit ihr der absolutistische Inquisiti-
onsprozess abgelöst wurde: die 1849 nach französischem Vor-

bild eingeführte Staatsanwaltschaft. Sie erwies sich jedoch
schon bald als »eine der schneidigsten Waffen der bürokrati-
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schen Reaktion«.6 Mit dem Anklagemonopol der weisungsge-

bundenen Staatsanwaltschaft konnte die Regierung die Justiz
gezielt gegen oppositionelle Politiker einsetzen. Während des
preußischen Verfassungskonflikts (1860-1866) machten Mit-

glieder der liberalen Fortschrittspartei ebenso mit dieser politi-
schen Justiz Bekanntschaft wie während des Kulturkampfs
(1872-1886) die Anhänger des katholischen Zentrums. Sie

hatten allen Anlass, die »himmelschreiende Parteilichkeit der
Richter zu beklagen«.7

Immer wieder waren es aber auch Richter, die sich gegen den

politischen Missbrauch der Justiz auflehnten. Schon 1844 hatte
Heinrich Simon, Stadtgerichtsrat in Breslau, unter Hinweis auf
die staatliche Gängelung der Justiz prophezeit: »Er wird fallen,

der bisher so edle preußische Richterstand ..., und die Trümmer
dieser Institution werden auf den preußischen Thron stürzen
und auf die bürgerliche Freiheit des preußischen Volkes.« Ein

Jahr später gab Simon sein Richteramt auf und schrieb an den
König den bemerkenswerten Satz: »Nur auf das kann man sich
stützen, was Widerstand leistet.« Für seine führende Rolle bei

der Revolution wurde er dann in Abwesenheit zu lebenslängli-
chem Zuchthaus verurteilt. Anlässlich seines Todes im
Schweizer Exil schrieb die liberale Nationalzeitung: »Das

deutsche Volk hat einen seiner größten Bürger verloren ...
Männer wie Heinrich Simon verkünden durch ihr Leben eine
bessere Zukunft.«8

Auch in den nachrevolutionären Parlamenten war die poli-
tisch bewusste Richterschaft ein liberales Element. Das 1862
gewählte preußische Abgeordnetenhaus, in dem 230 Liberalen

nur 11 Konservative gegenübersaßen, wurde wegen seines ho-
hen Richteranteils als »Kreisrichterparlament« bezeichnet. Die-
ses Parlament führte während des bereits erwähnten Verfas-

sungskonflikts über Jahre einen zähen Kampf gegen das reak-
tionäre preußische Regime. Bismarck sprach damals abschätzig
von »Kreisrichtern und anderen Revolutionärs« und hatte da-

mit gar nicht so unrecht. Viele Richter hatten eine revolutionä-
re Vergangenheit, sogar der eher staatstragende erste Präsident
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des 1879 gegründeten Reichsgerichts, Martin Eduard von Sim-

son, soll im März 1848 bewaffnet an der Seite aufrührerischer
Studenten gestanden haben.9

Und selbst nach ihrer teilweisen Domestizierung als Parla-

mentsabgeordnete bereiteten einige Richter Bismarck noch
große Schwierigkeiten. Karl Twesten beispielsweise, Stadtrich-
ter in Berlin und als Verfasser einer Reihe von Flugschriften

gegen die preußische Reaktion (»Freund, jetzt ist Zeit zu lär-
men!«) bekannt geworden, hatte als Landtagsabgeordneter
Manipulationen der Regierung bei der Besetzung von Richter-

ämtern aufgedeckt und war dafür strafrechtlich verfolgt wor-
den, obwohl die Verfassung freie Rede im Parlament garan-
tierte. Nach einem erregten Rededuell zwischen Twesten und

Bismarck stimmte der Landtag ab: 283 Abgeordnete missbil-
ligten die Maßregelung des mutigen Richters, Bismarck konnte
nur 35 Abgeordnete hinter sich bringen.10

2. Die forcierte Anpassung

Nach der Reichsgründung von 1871 und vor allem nachdem
der zum Reichskanzler aufgerückte Bismarck seit 1878 seine

Regierung nicht mehr auf die nationalliberale Fraktion des
Reichstags, sondern auf die Konservativen stützte, machte er
sich mit einer Reihe ultrakonservativer Säuberungsmaßnahmen

daran, dem fortschrittlicheren Teil der Richterschaft das libe-
rale Kreuz zu brechen. Aufgrund einer drastischen Verminde-
rung der Zahl der Gerichte wurden die Richter der zehn ältes-

ten Jahrgänge entlassen, jener Jahrgänge also, deren politisches
Bewusstsein noch durch die Revolution von 1848 und den Ver-
fassungskonflikt geschärft war. Da in den folgenden zehn Jah-

ren keine Richterstellen frei wurden, musste, wer das Richter-
amt anstrebte, nach Studium und vierjähriger unbezahlter Refe-
rendarzeit ein acht bis zehn Jahre dauerndes Assessoriat

durchlaufen.1 Als Hilfsrichter auf Probe hatte er ohne die Ga-
rantie richterlicher Unabhängigkeit zu arbeiten. Das wirkte in
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mehrfacher Hinsicht prägend auf die künftige Richterschaft.

Zunächst einmal war damit die soziale Selektion gewährleiste-
tet, nur sehr Begüterte konnten sich die rund 20jährige Ausbil-
dung leisten, und außerdem wurde bis 1911 in Preußen nur

zum Referendardienst zugelassen, wer 7500 Mark hinterlegt
und ferner noch nachgewiesen hatte, dass er über einen »stan-
desgemäßen« Unterhalt von jährlich 1500 Mark verfügt.2 Aus

dem Vorbereitungsdienst und dem Richteramt auf Probe
konnte der künftige Richter jederzeit entlassen werden. Wäh-
rend der langen Ausbildung war die Möglichkeit gegeben, die

Richter zu beobachten, alle oppositionellen Elemente auszu-
sondern und jede liberale Regung zu unterdrücken. Diese per-
manente Examinierung überstand nur, wer in besonderem Ma-

ße staatstreu und willfährig war, das heißt, wer das damalige
Gesellschafts- und Staatssystem bedingungslos akzeptierte.

Die 1878 proklamierte »freie Advokatur« (für die Zulassung

zur Rechtsanwaltschaft wurden alle politischen Sperren aufge-
hoben) hatte zusätzlich zur Folge, dass Richter mit liberaler
Einstellung, um dem politischen Druck zu entgehen, den

Dienst quittierten und als Rechtsanwälte arbeiteten.
Die staatliche Kontrolle über die Richter war mit der Ernen-

nung auf Lebenszeit aber nicht beendet. Höhere Richterstellen

besetzte man vorzugsweise mit bewährten Staatsanwälten. Die-
se waren im Gegensatz zu Richtern abhängige, an Weisungen
der vorgesetzten Behörde gebundene Beamte, die in langer Be-

rufsausübung gehorchen gelernt hatten. Als »politische Beam-
te« konnten sie jederzeit ohne Angabe von Gründen in den Ru-
hestand versetzt werden; daher hielt sich in jener Berufsgruppe

nur der hochkonservative neue Typ des extrem obrigkeitsgläu-
bigen Staatsdieners, dessen Denkweise und Gebaren Leo Kof-
ler in seiner Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft treffend

beschrieb: »formalistische Pflichtbetonung, falscher, weil mit
dem Leben in einem ständigen, oft tragischen Konflikt gera-
tender Ehrbegriff, Duckmäuserei, verbunden mit Neigung zur

›heldischen‹ Haltung, rationalisierte Sentimentalität und –
preußischer Haarschnitt«3. Obzwar die Staatsanwälte nur rund
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8 Prozent des höheren Justizpersonals stellten, war um die

Jahrhundertwende die Mehrzahl der Gerichtspräsidien mit
ehemaligen Anklägern besetzt.4

Erst 1889 begann eine Richterstellenvermehrung, und die ge-

samte Richterschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts fand
nun ihre Ausbilder und Vorgesetzten in den Assessoren der
achtziger Jahre. Leitbild der Beamten und Staatsanwälte wurde

der Reserveoffizier, jenes Glied zwischen liberalem Bürgertum
und feudalem Militärstaat, das sich zur Symbolfigur des zwei-
ten Kaiserreichs entwickelte. Der »liberale Geheimrat musste

aus der Beamtenschaft verschwinden«, konstatierte der Histo-
riker Eckart Kehr, »und er verschwand erstaunlich schnell ...
Die Antinomie dieses Systems bestand darin, dass es das Bür-

gertum für die Besetzung der Beamten- und Offiziersposten
quantitativ nicht mehr entbehren konnte, bürgerliche Beamte
und Offiziere aber nur dann avancieren ließ, wenn sie ihre bür-

gerliche Gesinnung abgelegt und die neu-feudale angenommen
hatten.«5

Dass die Richterschaft aber trotz aller beschriebenen Staats-

hörigkeit schon durch ihre formal gesicherte Unabhängigkeit
nicht weisungsgebunden war – wie Bürokratie und Militär –,
ließ  man  sie  spüren.  In  der  sozialen  Hierarchie  rangierte

die Justiz weit unter den anderen Staatsgewalten, was sich bei-
spielsweise darin ausdrückte, dass Juden der Zutritt zu Militär
und Beamtenschaft verwehrt war, die richterliche Laufbahn ih-

nen aber offenstand, oder darin, dass die Praxis der Ordens-
verleihung die Richter auf eine Stufe mit den mittleren Beam-
ten stellte.6 Die Richterschaft reagierte auf diese Zurücksetzung

allerdings nicht etwa mit Trotz und Verweigerung, sondern –
wie um zu beweisen, dass sie größeren Vertrauens würdig sei –
eher mit erhöhter Anpassung, was die »Metamorphose liberaler

Honoratioren zu Reserveoffizieren noch beschleunigte«.7

Die Bismarck‘sche Personalpolitik hatte schon bald Früchte
getragen. Zur Zeit der Sozialistenverfolgung traf die Arbeiter-

schaft auf einen weitgehend geschlossenen Richterstand, der
sich in einer Vielzahl von Strafprozessen mit der von den Sozi-
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aldemokraten radikal in Frage gestellten politischen Ordnung

derart identifizierte, dass er sich den ebenso treffenden wie
vernichtenden Vorwurf der »Klassenjustiz« einhandelte. Alle
führenden Funktionäre der Arbeiterbewegung – von August

Bebel über Wilhelm und Karl Liebknecht bis zu Rosa Luxem-
burg – hatten ihren fast obligatorischen Hochverratsprozess.

Rechtstheoretisch war die Wilhelminische Epoche von einem

rigiden »Rechtspositivismus« geprägt, jener scheinbar entpoli-
tisierten Theorie, die vorgab, das Recht »aus den Fesseln des
politischen Doktrinarismus«8 befreit zu haben. Deren Haupt-

vertreter waren sich der politischen Bedeutung ihrer Lehre aber
sehr wohl bewusst, wenn sie vor dem demokratischen Gedan-
ken warnten – »jeder Schritt in Richtung zu demselben wäre

eine Gefahr für das Reich«9 – und ein »wertfreies« System ju-
ristischer Dogmatik propagierten. »Hinter der neutralen Maske
des Positivismus‘ ist die Parteinahme für die bestehende

Staatsordnung des monarchisch-konstitutionellen Systems un-
verkennbar«, urteilte der Historiker Heinrich Heffter,10 denn
mit seinem Formalismus und seiner strikten Beschränkung auf

die bestehende Ordnung verstärkte dieses Rechtsdenken die
geistige Abhängigkeit des Richters vom Wilhelminischen
Staat. »Unabhängigkeit der Rechtspflege?«, beschreibt der

Rechtssoziologe Ernst Fraenkel die Haltung der Richter jener
Zeit, »de iure hat sie nie jemand angezweifelt; de facto nie je-
mand angestrebt.«11

Doch der Niedergang der alten, scheinbar so fest gefügten
Ordnung kündigte sich schon geraume Zeit vor der Abdankung
des Kaisers an. Als der Einfluss des Reichstages auf die Ge-

setzgebung wuchs und immer häufiger Gesetzesinitiativen
nicht von der Regierung, sondern aus der Mitte des Parlaments
kamen, wurden die antiparlamentarischen Stimmen aus der

Richterschaft unüberhörbar. In der Deutschen Richterzeitung,
dem Organ des Deutschen Richterbundes, äußerten führende
Funktionäre der Richterschaft ihre »Überzeugung, dass die Po-

litik die Justiz verdirbt«, dass »logische Beweisführung ... in
den Parlamenten nicht brauchbar« und dass die Arbeit des Ge-
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setzgebers vom »blutigsten Dilettantismus« geprägt sei.12 Die

Richterschaft stand geschlossen und stramm zur Monarchie,
und es war fast überflüssig, dass einer ihrer Sprecher, Senats-
präsident Max Reichert, forderte: »Was die Wehrmacht nach

draußen ist, das muss die Rechtsprechung nach innen sein!«13

Sie war es längst. Allerdings konnte auch sie das Rad der Ge-
schichte nicht mehr zurückdrehen.

3. Die Richter der Weimarer Republik

Mit dem Untergang des Kaiserreichs und der Ausrufung der
Republik – ausgerechnet auch noch durch einen Sozialdemo-

kraten – brach für die monarchistisch eingestellte Richterschaft
eine Welt zusammen. »Jede Majestät ist gefallen«, klagte der
Vorsitzende des Richterbundes, Johannes Leeb, »auch die

Majestät des Gesetzes.« In den Gesetzen der Republik sah er
»Lügengeist«, »Partei-, Klassen-, Bastardrecht«.1 Der Richter-
schaft wurde jedoch ihre Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit

garantiert, und Richtern, die es nicht mit ihrem Gewissen ver-
einbaren konnten, der Republik statt dem Kaiser zu dienen, bot
die Regierung an, sich bei Wahrung aller materiellen Ansprü-

che in den Ruhestand versetzen zu lassen. Von diesem Angebot
machten jedoch weniger als 0,15 Prozent der Richter Ge-
brauch.2

In einem Rückblick beschrieb Reichsgerichtspräsident Dr.
Walter Simons 1926 den Umbruch: »Bei uns ist das Richter-
tum der Monarchie als Ganzes in den neuen Staat hereingegan-

gen, ... mit vollem Bewusstsein ..., aber mit dem neuen Regime
bekam der Richter nicht den neuen Geist. Es wäre erstaunlich,
wenn es anders gewesen wäre. Der Geist musste bleiben«; und

nicht ohne Stolz fügte Simons hinzu: »Der Richter ist konser-
vativ.«3 Die in ihrer Mehrheit nun der am rechten Rand des
Parteienspektrums angesiedelten Deutschnationalen Volkspar-

tei anhängende Richterschaft hielt Distanz zur Republik und
orientierte sich an dem, was von den alten Werten noch geblie-
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ben war. Bereitwillig übernahm sie den in konservativen Krei-

sen gepflegten Mythos von dem im Felde ungeschlagenen
Heer, das lediglich durch Sabotage an der Heimatfront unterle-
gen sei (die sogenannte »Dolchstoßlegende«), und widmete

sich der Ausschaltung des »inneren Feindes«.
Als Carl Schmitt, den man getrost den Staatsdenker des

Dritten Reichs nennen kann, 1927 in seiner Schrift Der Begriff

des Politischen das polarisierende Freund-Feind-Denken wis-
senschaftlich hoffähig machte, traf er wie kein anderer das
konservative Politikverständnis. Für ihn war »die spezifisch

politische Entscheidung, auf welche sich die politischen
Handlungen und Motive zurückführen lassen ..., die Unter-
scheidung von Freund und Feind«. Sie hatte den Sinn, »den

äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung« zu
bezeichnen, der politische Feind ist »eben der andere, der
Fremde, und es genügt seinem Wesen, dass er in einem beson-

ders intensiven Sinne existentiell etwas anderes und Fremdes
ist, so dass im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind,
die weder durch eine im voraus getroffene generelle Normie-

rung, nicht durch den Spruch eines Unbeteiligten und daher
unparteiischen Dritten«, das heißt weder durch Gesetz noch
durch Richterspruch, »entschieden werden können«. Nach die-

ser Lehre erhalten die Begriffe »Freund, Feind und Kampf ...
ihren realen Sinn dadurch, dass sie insbesondere auf die reale
Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behal-

ten«.4

Schmitt hatte diese Unterscheidung nicht erfunden, sondern
nur mit dem ihm eigenen Gespür für den Zeitgeist auf den Be-

griff gebracht. Schon bald nach den »revolutionären Explosio-
nen«, für die der Zündstoff im Grabenschlamm des 1. Welt-
krieges zusammengetragen worden war (Otto Kirchheimer),5

machte sich die Justiz daran, Freund und Feind zu unterschei-
den und damit die Unterscheidung von Opposition und Verrat,
die große Leistung der Justiz des 19. Jahrhunderts, zu beseiti-

gen. In welchem Umfang dies geschah, zeigen die juristischen
Nachspiele größerer politischer Erschütterungen in der Frühzeit



18

der Republik: der Münchner Räterepublik von 1919 und des

Kapp-Putsches von 1920.
Der erste Ministerpräsident des »Volksstaats Bayern«, Kurt

Eisner (USPD), der im November 1918 in München die Repu-

blik ausgerufen hatte, war am 21. Februar 1919 auf seinem
Weg in den Landtag ermordet worden. Zwar bildete sich zwei
Wochen später eine neue Regierung unter dem Mehrheits-

Sozialdemokraten Hoffmann, die Anhänger Eisners waren
durch den Mord jedoch dermaßen radikalisiert, dass sie am 7.
April 1919 in München die Räterepublik ausriefen. Am 14.

April übernahmen die Kommunisten die Führung (sogenannte
zweite Räterepublik), eine Rote Armee wurde gebildet und ei-
ne Rote Garde sollte die Aufgaben der Polizei übernehmen. Als

knapp zwei Wochen später die von der Reichsregierung »zur
Wiederherstellung der Ordnung« entsandten Reichswehrtrup-
pen in Bayern einmarschierten, war die Räterepublik schon an

ihren inneren Auseinandersetzungen zerfallen. Die Regie-
rungstruppen richteten jedoch mit ihren standrechtlichen Er-
schießungen und Morden unter der Münchner Arbeiterschaft

ein wahres Blutbad an. Wilhelm Hoegner, damals in Bayern
Staatsanwalt, berichtet von 1100 Toten.6 Nach Beendigung
dieses »weißen Schreckens« wurden in Bayern nunmehr mit

Juristen besetzte Standrechtliche Gerichte gebildet, die auch
nach der Aufhebung des Standrechts am 19. Juli 1919 und ihrer
Umbenennung in Bayerische Volksgerichte praktisch bestehen

blieben.7 Vor dem Standrechtlichen Gericht München wurden
alle führenden Räterepublikaner, die den Terror der Reichs-
wehr überlebt hatten, wegen Hochverrats angeklagt. Nach einer

amtlichen Auskunft an den Reichstag verurteilte dieses Gericht
einen Angeklagten zum Tode und 2209 zu Freiheitsstrafen.
Von den verhängten 6080 Jahren Freiheitsstrafen mussten 4400

abgesessen werden.8

Das größte hochverräterische Unternehmen der 14 republi-
kanischen Jahre, der Kapp-Putsch im März 1920, der das Reich

an den Rand des Bürgerkriegs brachte, die Reichsregierung zur
Flucht aus Berlin zwang und in dessen Verlauf die Putschisten
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über 200 standrechtliche Erschießungen vornahmen, hatte da-

gegen nur eine einzige Verurteilung zur Folge, und lediglich
zur gesetzlichen Mindeststrafe von 5 Jahren Festungshaft.
Zwar wurden zunächst wegen 507 Verbrechensfällen Ermitt-

lungen eingeleitet,9 ein Amnestiegesetz vom 4. August 1920
sorgte jedoch dafür, dass der größte Teil der Beschuldigten au-
ßer Verfolgung gesetzt wurde.10 Nachdem man mehreren An-

führern des Unternehmens die Flucht ins Ausland ermöglicht
hatte, »Reichskanzler« Kapp in der Untersuchungshaft verstor-
ben war und man das Verfahren gegen General Ludendorff

eingestellt hatte, wurden vor dem 1. Strafsenat des Reichsge-
richts lediglich der frühere Berliner Polizeipräsident Traugott
von Jagow (»Innenminister«), der Rittergutsbesitzer von Wan-

genheim (»Landwirtschaftsminister«) und der Sanitätsrat Dr.
Schiele (Vertrauensmann Kapps) angeklagt. Die Verfahren ge-
gen Wangenheim und Schiele stellte das Reichsgericht ein, nur

Jagow wurde verurteilt.11

Neben dem krassen Missverhältnis der Verurteilungen reizen
die Verfahren zu vielerlei anderen Vergleichen. Schon das

Amnestiegesetz war so abgefasst, dass nur »Personen, die an
einem hochverräterischen Unternehmen gegen das Reich« mit-
gewirkt hatten, straffrei blieben, also nicht die verurteilten Rä-

terepublikaner. Von der Amnestie waren aber »Urheber oder
Führer des Unternehmens« ausgeschlossen. Daraufhin wurden
zum Beispiel General von Lettow-Vorbeck, der die mecklen-

burgische Landesregierung verhaftet und mehrere Erschießun-
gen angeordnet hatte, sowie der Kieler Oberbürgermeister Lin-
demann, während des Putsches Oberpräsident der Provinz

Schleswig-Holstein, als »Mitläufer« außer Verfolgung ge-
setzt.12 In den Münchner Prozessen war dagegen ein Schnei-
dermeister aus Rosenheim, an dessen geistiger Klarheit erheb-

liche Zweifel bestanden und der nach seiner Verurteilung ein
Gnadengesuch »an den König Ludwig« richtete, zu einem der
Führer des hochverräterischen Unternehmens befördert wor-

den.13 So hatte die Münchner Räterepublik über 2200 »Füh-
rer«, während sich bei der gerichtlichen Aufarbeitung des
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Kapp-Putsches herausstellte, dass dieser offensichtlich führer-

los gewesen war.
Bei der Strafzumessung für politische Täter spielte die »Ge-

sinnung« eine große Rolle; die relativ komfortable Festungs-

haft konnte nur verhängt werden, wenn der Angeklagte nicht
aus »ehrloser Gesinnung« gehandelt hatte. Während nun die
Justiz bei 97 Prozent der verurteilten Räterepublikaner eine

»ehrlose Gesinnung« annahm,14 ging in dem anderen Prozess
bereits der Anklagevertreter, Oberreichsanwalt Ebermayer, von
Jagows »unzweifelhaft edlen Motiven« aus, und das Urteil ge-

riet förmlich ins Schwärmen, er sei »unter dem Banner selbst-
loser Vaterlandsliebe ... dem Rufe Kapps« gefolgt.15 Jagow
wurde nach drei Jahren begnadigt. Danach klagte er durch alle

Instanzen um seine Pension als ehemaliger Polizeichef und kö-
niglich-preußischer Regierungspräsident. Gemäß § 7 des Preu-
ßischen Disziplinargesetzes, der vorschrieb, dass bei rechts-

kräftiger Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als ei-
nem Jahr der Verlust des Amtes beziehungsweise der Ruhe-
standsbezüge automatisch eintrete, hatte man Jagow die Pensi-

on gestrichen. Nachdem seine Klage gegen diese Maßnahme
vom Landgericht und vom Kammergericht in Berlin abgewie-
sen worden war, verurteilte der 3. Zivilsenat des Reichsgerichts

das Land Preußen, dem Putschisten rückwirkend ungeschmä-
lert die Präsidentenpension zu zahlen.16 Das Gericht begrün-
dete Jagows Pensionsanspruch damit, dass das Strafgericht den

Amtsverlust – und damit den Verlust der Pensionsbezüge –
nicht ausdrücklich als Nebenstrafe ausgesprochen habe. Dies
wäre aber völlig unsinnig gewesen, da nach dem Disziplinarge-

setz der Verlust automatisch mit der Verurteilung eintrat. Ge-
neral von Lüttwitz, der militärische Kopf des Unternehmens,
erhielt, obwohl er sich nach dem Fehlschlag des Putsches auch

noch unerlaubt von der Truppe entfernt und mit falschen Papie-
ren nach Schweden abgesetzt hatte, seine Pension sogar rück-
wirkend vom Zeitpunkt der Revolte an.17

Der Witwe eines Kieler Arbeiters, der dem Aufruf der
Reichsregierung, gegen die Hochverräter Widerstand zu lei-



21

sten, gefolgt und dabei zu Tode gekommen war, sprach das

Reichsversorgungsgericht mit Urteil vom 27. Januar 1925 da-
gegen eine Hinterbliebenenrente ab mit der Begründung, dass
»zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ... Polizei

und notfalls das Militär« berufen seien (ausgerechnet das Mi-
litär, das ja mit seinem Staatsstreich die öffentliche Ordnung
erschüttert hatte!). Daher falle dem Verstorbenen »der durch

seine Tötung verursachte Schaden in vollem Umfang selbst zur
Last«, womit alle Ansprüche der Hinterbliebenen verwirkt sei-
en.18 Das Landgericht Schwerin erklärte im nachhinein sogar

die Erschießung streikender Arbeiter durch die Putschisten für
legal, da sie »in der Verordnung Nr. 19 des damaligen Reichs-
kanzlers« ihre »rechtmäßige Grundlage« gehabt hätten.19

Die Justiz und die nationalsozialistische Bewegung

Gelegenheit, ihre Sympathie für die noch junge NSDAP unter
Beweis zu stellen, hatte die Justiz erstmals im Prozess gegen

Hitler und acht weitere Nationalsozialisten nach dem Putsch-
versuch vom 8./9. November 1923. Das Jahr 1923 war wohl
das turbulenteste der Weimarer Zeit. Die Inflation hatte ihren

Höhepunkt erreicht, Frankreich war im Ruhrgebiet einmar-
schiert, nationale Kreise leisteten dort den Besatzungstruppen
erbitterten Widerstand, in den Ländern Sachsen und Thüringen

waren Sozialdemokraten Koalitionsregierungen mit Kommuni-
sten eingegangen, in Küstrin putschte die sogenannte Schwarze
Reichswehr, in Bayern planten rechtsradikale Organisationen –

SA, Bund Oberland und Reichskriegsflagge – den Marsch nach
Berlin, um die Regierung abzusetzen. Das Land Bayern ver-
kündete den Ausnahmezustand, und da bei dem als General-

staatskommissar eingesetzten Gustav von Kahr, einem monar-
chistischen bayerischen Separatisten, die Gefahr bestand, dass
Bayern sich vom Reich lossagte, erklärte Reichskanzler Stre-

semann den Ausnahmezustand für die ganze Republik. Kahr
weigerte sich jedoch, seine Vollmachten auf den Wehrkreis-
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Befehlshaber von Bayern, General von Lossow, zu übertragen,

und verpflichtete die im Land stationierten Reichswehrtruppen
auf die bayerische Regierung. Er war entschlossen, Truppen
nach Berlin zu schicken und vorher in Sachsen und Thüringen

einzumarschieren, um die dortigen sozialdemokratisch geführ-
ten Volksfrontregierungen abzusetzen. Nachdem jedoch schon
die Reichswehr auf Befehl der Reichsregierung in Sachsen und

Thüringen einmarschiert war und die Regierungen abgesetzt
hatte, gab Kahr seinen Putschplan auf. Damit waren die rechts-
radikalen Organisationen und vor allem der damals in Mün-

chen aktive Adolf Hitler nicht einverstanden. Er drang am 8.
November, als Kahr im Bürgerbräukeller eine Rede hielt, mit
einem bewaffneten Haufen in die Versammlung ein, schoss in

die Decke und erklärte kurzerhand in einem Zuge die bayeri-
sche Staatsregierung, die Reichsregierung und den Reichsprä-
sidenten Ebert für abgesetzt. Die im Saal anwesende Spitze der

bayerischen Exekutive ging zunächst auf Hitlers Forderungen
ein, gab jedoch nach Verlassen des Lokals Befehl, den Auf-
stand niederzuschlagen. Am 9. November wurde ein von den

rechtsradikalen Organisationen veranstalteter Marsch auf die
Feldherrnhalle gestoppt.20 Hitler und acht seiner Kumpane
wurden verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Die am

24. Februar 1924 eröffnete Hauptverhandlung fand vor dem
Münchner Volksgericht statt. Ihr war eine Machtprobe zwi-
schen dem Reich und dem Freistaat Bayern um die Zuständig-

keit vorausgegangen, gesetzlich zuständig für Strafverfahren
wegen Hochverrats war nämlich der Staatsgerichtshof zum
Schutze der Republik in Leipzig. Die bayerische Regierung

wollte den Prozess jedoch in München stattfinden lassen und
erklärte sich für den Fall, dass man das Verfahren dem Frei-
staat übertrage, sogar bereit, nach diesem Prozess die verfas-

sungswidrigen Volksgerichte aufzulösen.21 Die Verhandlung
vor dem Münchner Volksgericht war eine einzige rechtsradi-
kale Machtdemonstration. Die Reichsregierung wurde ohne

nennenswerte Rüge des Gerichts »Judenregierung«, ihre Mit-
glieder »Novemberverbrecher« genannt, die Angeklagten spra-
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chen davon, dass in Berlin alles »ver-Ebert und versaut« sei,

und der Reichspräsident wurde als »Matratzeningenieur« ver-
höhnt. Der mitangeklagte Rat am Bayerischen Obersten Lan-
desgericht und ehemalige Polizeipräsident von München, Ernst

Pöhner, sagte in der Verhandlung ganz unverblümt: »Wenn
das, was Sie mir da vorwerfen, Hochverrat ist – das Geschäft
betreibe ich schon seit fünf Jahren.«22

Das Urteil vom 1. April 1924 bescheinigte sämtlichen Ange-
klagten, dass sie »bei ihrem Tun von rein vaterländischem Gei-
ste und dem edelsten selbstlosen Willen geleitet waren«, und

fuhr fort: »Alle Angeklagten ... glaubten, nach bestem Wissen
und Gewissen, dass sie zur Rettung des Vaterlandes handeln
müssten ... Seit Monaten, Jahren waren sie darauf eingestellt,

dass der Hochverrat von 1918 durch eine befreiende Tat wieder
wettgemacht werden müsste.« Das Gericht verzichtete daher
darauf, ihnen die bürgerlichen Ehrenrechte zu entziehen, und

verurteilte Hitler und seine Mitstreiter Pohner, Kriebel und
Weber zu der Mindeststrafe von 5 Jahren Festungshaft (»die an
sich schon vom Gesetze sehr reichlich bemessene mindeste

Strafgrenze ... bleibt eine ausreichende Sühne ihres Verbre-
chens«) sowie zu einer lächerlichen Geldstrafe von 200
Reichsmark. Der einschlägige § 9 des Republikschutzgesetzes

lautete nämlich: »Neben jeder Verurteilung wegen Hochverrats
... ist auf Geldstrafe zu erkennen. Die Höhe der Geldstrafe ist
nicht beschränkt.« Und außerdem: »Gegen Ausländer ist auf

Ausweisung aus dem Reichsgebiet zu erkennen. Zuwider-
handlungen gegen diese Anordnung werden mit Gefängnis be-
straft.«

In dem Urteil wurde Hitler auch gleich in Aussicht gestellt,
dass nach der Verbüßung eines Strafteils von 6 Monaten die
restlichen 4,5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt würden. Dabei

hätte das Gericht, da der Nazi-Führer bereits wegen Landfrie-
densbruchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt war, deren
Bewährungszeit noch andauerte, nach dem Gesetz diese wider-

rufen und eine vollständig abzusitzende Haftstrafe aussprechen
müssen. Von der oben zitierten zwingend vorgeschriebenen
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Abschiebung des Ausländers Hitler sah das Gericht ausdrück-

lich ab, denn »auf einen Mann, der so deutsch denkt und fühlt
wie Hitler ..., kann nach Auffassung des Gerichts die Vor-
schrift ... ihrem Sinn und ihrer Zweckbestimmung nach keine

Anwendung finden«.
Weitere fünf Angeklagte, darunter der spätere SA-Stabschef

Ernst Röhm und der spätere Reichsinnenminister Wilhelm

Frick, kamen mit je 15 Monaten Festungshaft und 100 Reichs-
mark Geldstrafe davon. Der vom Gericht stets mit militärischer
Hochachtung als »Exzellenz« angesprochene General Luden-

dorff wurde freigesprochen; man glaubte ihm erneut, dass er –
wie auch schon beim Kapp-Putsch – in voller Uniform »rein
zufällig am Ort des Geschehens weilte«.23

Wie komfortabel Hitler und seine Parteigenossen die 6 Mo-
nate Festungshaft auf der einst für den Eisner-Mörder Graf Ar-
co-Valley herrschaftlich hergerichteten Festung Landsberg

verbrachten, beschreibt der englische Historiker Alan Bullock
besonders plastisch: »Es gab gute Verpflegung – Hitler wurde
im Gefängnis ziemlich dick –, und sie durften so viel Besuch

empfangen, wie sie wollten ... Hitlers Bursche war Emil Mau-
rice, der gleichzeitig auch den Sekretär machte, diesen Posten
aber später an Rudolf Heß abtrat. Heß war freiwillig aus Öster-

reich zurückgekehrt, um mit seinem Führer die Gefängnishaft
zu teilen ... An Hitlers 35. Geburtstag, kurz nach dem Prozess,
füllten die Pakete und Blumen, die ihm zugeschickt worden

waren, mehrere Räume. Neben den vielen Besuchen, die er
empfing, führte Hitler eine umfangreiche Korrespondenz und
las so viele Zeitungen und Bücher, wie er nur wollte. Er präsi-

dierte beim Mittagessen und beanspruchte und erhielt den Re-
spekt, der ihm als dem Führer der Partei gebührte.«24

Auch in der Folgezeit nahmen die Gerichte in einer Vielzahl

von Prozessen teils offen, teils schamhaft hinter juristischen
Konstruktionen versteckt, Partei für die Nazis im innenpoliti-
schen Kampf. Ein Verfahren gegen den nationalsozialistischen

General Litzmann beispielsweise, der am 27. Mai 1930 in einer
öffentlichen Versammlung in Dresden – auf den Versailler
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Vertrag bezogen – gerufen hatte: »Leider fehlen uns die Feme-

richter, um die Unterschreiber dieses Vertrages unschädlich zu
machen«, wurde eingestellt, weil man Litzmanns Einlassung
glaubte, er habe sich versprochen und sagen wollen, nur die

»Unterschriften« sollten unschädlich gemacht werden.25

Im Untersuchungsverfahren gegen die umstürzlerische Orga-
nisation Consul behauptete der Reichsanwalt Niethammer, ob-

wohl bereits zahlreiche Fememorde rechtsradikaler Vereini-
gungen bekannt geworden waren, der Aufruf »Verräter verfal-
len der Feme« meine nur die »gesellschaftliche Ächtung«.26

Ein Münchner Arbeiter dagegen, der bei einer Demonstration
ein Schild mit der Aufschrift »Arbeiter, sprengt eure Ketten!«
getragen hatte, erhielt 5 Monate Gefängnis wegen »Aufreizung

zum Klassenhass«.27 Den nationalsozialistischen Gauleiter
Kremser, der den Aufruf des Reichspräsidenten anlässlich der
Unterzeichnung des Young-Plans als »ebenso lügenhaft« be-

zeichnet hatte »wie den der Volksbeauftragten«, sprach das
Amtsgericht Glogau frei, da die Revolution von 1918 »Meineid
und Hochverrat« gewesen sei.28 Der Gauredner Dr. Goebbels,

der die Mitglieder der Reichsregierung »Verräter am Volk«,
»bezahlte Büttel der Weltfinanz« und »Überläufer nach Frank-
reich« genannt hatte, wurde im August 1932 vom Schöffenge-

richt Charlottenburg ebenfalls freigesprochen, und vom Schöf-
fengericht Hannover war ihm bereits 1930 die »Wahrnehmung
berechtigter Interessen« zugebilligt worden, als er dem preußi-

schen Ministerpräsidenten Otto Braun Korruption vorgeworfen
hatte.29

Auch bei Zusammenstößen der Nazi-Truppen mit Republi-

kanern ergriff die Justiz eindeutig Partei. Nach einem Überfall
der SA auf Mitglieder der Eisernen Front in Alfeld beispiels-
weise verurteilte die Große Strafkammer des Landesgerichts

Hildesheim die Nationalsozialisten zu Gefängnis zwischen 6
und 8 Monaten, die angegriffenen Sozialdemokraten, die sich
gewehrt hatten, dagegen zu Strafen zwischen 12 und 24 Mo-

naten, einen sogar zu Zuchthaus.30

Doch nicht nur die Privilegierung rechtsradikaler und die
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Verfolgung kommunistischer und republikanischer Angeklag-

ter zeichnete die Justiz der Weimarer Zeit aus. Vereinzelt zwar,
aber unübersehbar war die antisemitische Hetze in Urteilen
verschiedener Gerichte bis hinauf zum Reichsgericht. Dabei

mischte sich zumeist Antisemitismus mit Republikfeindlich-
keit, wie es sich in dem berüchtigten Kampfausdruck »Juden-
republik« niederschlug. Die Passage des Liedes der Brigade

Erhardt: »Wir brauchen keine Judenrepublik, pfui Judenrepu-
blik!« war in rechtsradikalen Kreisen so populär, dass sie An-
lass zu unzähligen Strafverfahren wurde, denn nach dem Re-

publikschutzgesetz vom 21. Juli 1922 war mit Gefängnis zu
bestrafen, »wer öffentlich die verfassungsmäßig festgestellte
Staatsform des Reiches beschimpft«.31 Aber nachdem einige

Untergerichte den Ausdruck »Judenrepublik, pfui Judenrepu-
blik!« als Vergehen gegen das Republikschutzgesetz eingestuft
hatten, hob das Reichsgericht am 22. Juni 1923 die Verurtei-

lungen mit einer subtilen republik- und judenfeindlichen Be-
gründung auf: »Der Ausdruck ›Judenrepublik‹ kann in ver-
schiedenem Sinne gebraucht werden. Er kann die besondere

Form der demokratischen Republik bezeichnen, welche durch
die Weimarer Nationalversammlung ›verfassungsmäßig festge-
stellt‹ ist; er kann auch die gesamte Staatsform umfassen, die in

Deutschland seit dem gewaltsamen Umsturz im November
1918 bestanden hat. Gemeint kann sein die neue Rechts- und
Gesellschaftsordnung in Deutschland, die unter hervorragender

Beteiligung deutscher und ausländischer Juden ausgerichtet
wurde. Gemeint kann auch sein die übermäßige Macht und der
übermäßige Einfluss, den die im Verhältnis zur Gesamtbevöl-

kerung kleine Anzahl der Juden nach Ansicht weiter Volks-
kreise in Deutschland tatsächlich ausübt. In welchem Sinne die
Angeklagten den Ausdruck ›Judenrepublik‹ gebraucht haben,

ist nicht näher dargelegt. Es ist nicht einmal ausdrücklich fest-
gestellt, dass die Angeklagten die verfassungsmäßig festge-
stellte Staatsform des Reiches beschimpft haben, sondern nur,

dass sie die gegenwärtige Staatsform des Reiches beschimpft
haben«.32


